
 

 

Stellungnahme zum Festlegungsverfahren von Bestimmungen zur 

Abbildung der Kosten bestimmter Transportleistungen des Wasser-

stoffkernnetzes und zur entsprechenden Modifikation der Netzent-

gelte (KOSMO) 

 

Der Deutsche Wasserstoff-Verband e.V. (DWV) bedankt sich für die Möglichkeit der 

Stellungnahme für die Pläne der Bundesnetzagentur zur Regelung der Entgeltstruktur im 

Rahmen des Kernnetzes. Im Rahmen der Konsultation für die Ergänzung der Festlegung 

WANDA haben unsere Mitglieder bereits im Mai 2025 zu den damaligen Eckpunkten Stel-

lung genommen. 

 

Diese DWV-Stellungnahme wurde auch unter Konsultation der im DWV organi-

sierten FNB erarbeitet. Wir verweisen angesichts der teilweise unterschiedlichen 

Positionen hierzu noch einmal auf die separate Stellungnahme der FNB Gas1. 

Grundsätzlich muss die Frage der Ausgestaltung der Entgeltsystematik System dazu ge-

eignet sein, die Ausgeglichenheit des Amortisationskontos zu dem gesetzlich vorgesehenen 

Zeitpunkt 2055 zu erreichen. Droht dies, nicht der Fall zu sein, würde das Kernnetz wo-

möglich aufgrund des bestehenden Selbstbehaltes der Kernnetzbetreiber erst gar nicht 

errichtet werden. Im Spanungsfeld stehen die unterschiedlichen Interessen der Marktteil-

nehmer: Einerseits sind die Kernnetzbetreiber daran interessiert, das Amortisationskonto 

möglichst schnell auszugleichen und damit das Risiko des Selbstbehaltes zu reduzieren. 

Anderseits ist den Netznutzern daran gelegen, durch wettbewerbsfähige Entgelte ihre Ge-

schäftsmodelle in der hochlaufenden Technologie näher an die Wirtschaftlichkeit zu brin-

gen. Die DWV-Mitglieder eint allesamt, dass sie an einem erfolgreichen Wasserstoffmarkt-

hochlauf interessiert sind. 

 

1. Schaffung von unterjährigen Kapazitätsprodukten und Rabat-

tierungssystemen 

Der DWV begrüßt grundsätzlich die mit der „WaKandA“-Festlegung vorgenommene Ein-

führung zusätzlicher unterjähriger Kapazitätsprodukte im zukünftigen Wasserstoff-Kern-

netz. Wir bewerten die im Rahmen von „KOSMO“ diskutierten Multiplikatoren für unterjäh-

rige Produkte allerdings kritisch. Die derzeit vorgeschlagenen Multiplikatoren erscheinen 

uns jedoch als zu hoch. Sie sind potenziell kontraproduktiv und stehen einer effizienten 

Nutzung des Netzes entgegen und hemmen damit den Hochlauf des Wasserstoffmarktes.  

 
1 Stellungnahme FNB Gas zum Festlegungsverfahren „KOSMO“ (11. November 2025)  

https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-11_FNB-Gas_Stellungnahme_KOSMO.pdf


 

 

Ein wesentliches Ziel ist, dass insbesondere Elektrolyseure netz- und systemdienlich im 

Stromnetz betrieben werden und einen wesentlichen Baustein der Energiewende darstellen 

sollen. Dies erfordert zumindest vor allem vor dem Hintergrund der sehr hohen Netzent-

gelte im Wasserstoffnetz die entsprechende Flexibilität bei der Kapazitätsbuchung. Gerade 

in der Hochlaufphase ist es für einen dynamischen Hochlauf essenziell, dass die volle Fle-

xibilität für die Netznutzer ohne oder mit möglichst geringen belastenden Multiplikatoren 

nutzbar ist. Es wäre ineffizient, wenn verfügbare Kapazitäten letztendlich ungenutzt blie-

ben, obwohl Transportkunden grundsätzlich bereit wären zu zahlen, jedoch nicht zu einem 

künstlich erhöhten Entgelt. Der Markt ist in seiner Frühphase noch nicht wirtschaftlich trag-

fähig, und zusätzliche Kosten erhöhen die Wasserstoffgestehungskosten, was die Akzep-

tanz und die Zahlungsfähigkeit der Abnehmer beschränkt. Somit müsste durch zusätzliche 

Fördermaßnahmen gegengesteuert werden. Der DWV kann die Überlegungen der BNetzA 

zur frühen Einführung von Multiplikatoren zwar im Grunde nachvollziehen, hält die Umset-

zung zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht für praxistauglich. 

Ein besonderes Augenmerk muss auf die Thematik der Leerstandskosten gelegt werden. 

Im zukünftigen Wasserstoffnetz erwarten wir sich ergänzende Nutzungsprofile, beispiels-

weise zwischen Elektrolyseuren, die bei günstigen Strompreisen Wasserstoff produzieren, 

und Wasserstoff-Kraftwerken, die diesen bei hohen Strompreisen zur Verstromung nutzen. 

Solche Synergien sollten in der Ausgestaltung der Rabattierung unbedingt berücksichtigt 

werden, da sie Leerstandskosten minimieren können. 

Überhöhte Multiplikatoren bergen die Gefahr, dass Marktteilnehmer unnötigerweise ganz-

jährige Kapazitäten buchen, obwohl diese nicht durchgängig benötigt werden. Dies würde 

die Verfügbarkeit von Kapazitäten für andere Nutzer, insbesondere bei sich ergänzenden 

Profilen, einschränken.  

Zusammenfassend appelliert der DWV an die BNetzA, bei der Festlegung der Multiplikato-

ren für unterjährige Kapazitätsprodukte auf Augenmaß zu achten. Für den Ausgleich des 

Amortisationskonto ist der Markthochlauf der Wasserstofftechnologien essenziell und zent-

rales Mittel zum Zweck. 

 

2. Rabattierung für unterbrechbare Kapazitäten (UWK)  

Das Instrument der unterbrechbaren Kapazitäten wird grundsätzlich als sinnvolle Ergän-

zung zur Flexibilisierung und Effizienzsteigerung des Wasserstoff-Kernnetzes unterstützt. 

Eine faire, transparente und verhältnismäßige Ausgestaltung der Buchungs- und Vergabe-

kriterien wird dabei als entscheidend angesehen, um das Vertrauen von Investoren und 

zukünftigen Nutzern zu sichern. 

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung der unterbrechbaren Kapazitäten bestehen aller-

dings Bedenken. Die fehlenden historischen Erfahrungswerte im Bereich Wasserstoffnetze 

führen zu Unsicherheiten bezüglich des tatsächlichen Vorhandenseins von Netzunterbre-

chungen. Zudem ist zu bedenken, dass ohne klare Regeln und Transparenz die Attraktivität 

dieser Kapazitätsform eingeschränkt werden könnte.  



 

 

Insbesondere die wirtschaftliche Bewertung unterbrechbarer Kapazitäten ist ein zentrales 

Thema: Es besteht die Sorge, dass bei unzureichender preislicher Abgrenzung zu festen 

Kapazitäten das Risiko für die Nutzer nicht angemessen berücksichtigt wird, was deren 

Nachfrage beeinträchtigen könnte. Wir erachten daher den vorgesehenen Rabatt von 10% 

als zu niedrig an. Auch erschließt sich die gewählte Höhe des Rabattes nicht. Es ist jedoch 

wichtig, dass dieser Rabatt regelmäßig überprüft wird, um sicherzustellen, dass er den 

Marktbedingungen entspricht und dass Anschlussnehmer die Möglichkeit haben in regel-

mäßigen Abständen (monatsweise) zwischen einer festen und einer unterbrechbaren Ka-

pazität zu wechseln. 

 

3. Schaffung von Speicherrabatten an Ausspeisepunkten  

Der DWV begrüßt die Berücksichtigung der Rolle der Wasserstoffspeicher in der Ausgestal-

tung der Kapazitätsregeln für das Kernnetz. Ohne Wasserstoffspeicher als Flexibilitätsop-

tion wird die Auslastung des Kernnetzes nicht in adäquater Weise gelingen.  

Der DWV sieht die vorgesehene Erhebung von Netzentgelten für die Ein- und Ausspeisung 

an Wasserstoffspeichern allerdings sehr kritisch. Eine solche Regelung würde zu einer Dop-

pelbelastung der Speichernutzung führen, da der in den Speicher eingespeiste Wasserstoff 

bereits bei der erstmaligen Einspeisung ins Kernnetz über die Briefmarke anteilig für die 

Netznutzung bezahlt hat bzw. nach der Ausspeicherung bei der letztmaligen Ausspeisung 

das entsprechende Entgelt entrichtet wird. Der gespeicherte Wasserstoff nimmt lediglich 

einen – im Rahmen der Entgeltsystematik unerheblichen – "Umweg" innerhalb des Netzes. 

Besonders nachteilig träfe diese Doppelbelastung grünen Wasserstoff, dessen Produktion 

stark von der Volatilität erneuerbarer Energien abhängt und somit im Vergleich zu konstant 

erzeugbarem blauem Wasserstoff in hohem Maße auf Speicher angewiesen ist. Eine zu-

sätzliche Kostenbelastung durch Netzentgelte bei der Zwischenspeicherung würde den be-

stehenden Wettbewerbsnachteil von grünem Wasserstoff gegenüber blauem oder impor-

tiertem Wasserstoff weiter verschärfen. Der DWV betont nachdrücklich, dass die Ausge-

staltung der Netzentgelte nicht zu einer Benachteiligung von inländisch erzeugtem grünem 

Wasserstoff führen darf. 

Die Rolle der Wasserstoffspeicher ist in einem neuen, sich entwickelnden Markt und ange-

sichts des volatilen Angebots Erneuerbarer Energien mit schwankender Wasserstofferzeu-

gung ungleich komplexer und wichtiger. Mit dem Wasserstoffhochlauf kommt es zu einem 

erhöhten Bedarf an kurzfristigen Einspeicherungen bei überschüssiger Wasserstofferzeu-

gung sowie an kurzfristigen Ausspeicherungen zur Sicherstellung einer industriellen Band-

abnahme bei nicht ausreichender Wasserstofferzeugung. Die damit verbundene bidirekti-

onale Netzstabilisierung können nur Wasserstoffspeicher als aktiv steuerbare Senke und 

Quelle leisten. Dementsprechend ist eine symmetrische Rabattierung an Speichern aus 

Sicht des DWV sachgerecht. Sollte die BNetzA an ihrer Einschätzung festhalten, dass Netz-

entgelte an Speicherpunkten zu entrichten sind, fordert der DWV aus den genannten Grün-

den eine symmetrische Anwendung dieser Entgelte sowohl auf die Ein- als auch auf die 

Ausspeiseseite.  



 

 

Der DWV kann die Argumentation der BNetzA nicht nachvollziehen, wonach eine Rabattie-

rung der Einspeiseentgelte zu einer ungerechtfertigten Bevorteilung von Speichermengen 

gegenüber anderen Flexibilitätsquellen führen würde. Es ist zwar richtig, dass Flexibilitäten 

an Grenzübergangspunkten oder Terminals auch schon vorgelagerte Entgelte zu tragen 

haben, mit diesen Entgelten wird allerdings die Nutzung der entsprechenden vorgelagerten 

Assets abgegolten (für das ausländische Netz oder das Terminal), vergleichbar mit dem 

Entgelt für Speichernutzung, was bei Speichern neben den Netzentgelten ebenfalls zusätz-

lich anfällt. In Bezug auf die inländische Netzinfrastruktur, um die es in KOSMO geht, würde 

Wasserstoff, der in Wasserstoffspeichern zwischengespeichert wird, aber doppelt mit Netz-

entgelten belastet und damit im Flexibilitätsmarkt schlechter gestellt. Eine derartige Dop-

pelbelastung durch eine Rabattierung nicht nur von unterjährigen Buchungen, sondern 

auch von Jahres- bzw. Mehrjahresbuchungen an Speicherpunkten sollte vermieden wer-

den. 

Der DWV ist überzeugt, dass potenzielle Großabnehmer mit Bandabnahme oder industrielle 

Wasserstoffgroßverbraucher mit extremen Lastprofilen nur durch die Nutzung von Spei-

chern als strukturierendes oder absicherndes Element tatsächlich als Abnehmer in Frage 

kommen und somit zur Finanzierung des Kernnetzes beitragen würden. Eine fehlende oder 

unausreichende Rabattierung von Speichern würde durch eine geringere Anzahl an Abneh-

mern voraussichtlich einen negativeren Effekt auf die Amortisation des Netzes haben als 

die Rabattierung, die zu einem vermehrten Anschluss von Abnehmern mit verstetigten 

Abnahmeprofilen führen würde.  


